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Das Phänomen der Reichs­
bürgerinnen und Reichsbürger
Zwischen rechtsphilosophischen und soziologischen 
Erklärungsansätzen und technischen Möglichkeiten der 
Risikominimierung

Anhängerinnen und Anhänger der heterogenen Reichsbürgerinnen- und Reichsbürger­
bewegungen wurden in den vergangenen Jahren für den Verfassungsstaat und für die 
Demokratie sukzessive zur Herausforderung. In Österreich zeigte sich dies primär an­
hand des Phänomens „Staatenbund Österreich“, das in den letzten Jahren reichsbürger­
liche Verschwörungstheorien strukturiert in allen Bundesländern verbreitete. In Ver­
bindung mit dem Agieren dieser Reichsbürgerinnen- und Reichsbürgergruppierung kam 
es im Jahr 2019 in Österreich zu einer Verurteilung der selbsternannten „Präsidentin“ 
der Bewegung nach § 242 Strafgesetzbuch (StGB, Hochverrat), die medial auch inter­
national verfolgt wurde. Während sich nach den strafrechtlichen Verurteilungen füh­
render Persönlichkeiten der Bewegung die Aktivitäten minimierten, konnte durch das 
Aufkommen des pandemischen Geschehens rund um COVID-19 wiederum beobachtet 
werden, dass der Zulauf zu reichsbürgerlichen Gruppen sukzessive steigt und eine inter­
nationale Vernetzung der Anhängerinnen- und Anhängerschaft festgestellt werden kann. 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass sich der Austausch der Mit­
glieder untereinander immer mehr in die virtuelle Welt und in soziale Medien verla­
gert, was vorrangig für Strafverfolgungsbehörden zu Komplexitäten führen kann. Dieser 
Beitrag verfolgt das Ziel, im Speziellen ebendiese Verschiebung zu skizzieren, da diese 
die öffentliche Verwaltung und die Behörden vor bis dato unbekannte Probleme stellt, 
was vorrangig auf die toxische Nutzung verschiedenster Nachrichtendienste durch die 
Reichsbürgerinnen und Reichsbürger und auf ihre „Fake News“-Verbreitung zurückge­
führt werden kann. Das in Österreich ansässige Austrian Institute of Technology (AIT) 
versucht, mittels der sog. „Detektion von Desinformation“ in diesem Sektor Erleichte­
rungen für Behörden zu schaffen, indem schädliche Inhalte wie Hassreden, Antisemi­
tismus und Radikalisierung durch Künstliche Intelligenz (KI) und multimodale Inhalts­
analyse frühzeitig erkannt werden können. In diesem Beitrag werden die Aktivitäten der 
Reichsbürgerinnen und Reichsbürger aus multidisziplinärer Sicht (Recht, Verwaltung, 
Soziologie und Informatik) kompakt analysiert.

1. REICHSBÜRGERINNEN UND 
REICHSBÜRGER IN ÖSTER­
REICH: EIN ÜBERBLICK
Als ein Hauptziel der vielschichtigen Bewe­
gungen der Reichsbürgerinnen und Reichs­

bürger in Österreich, deren Formierung ab 
dem Jahr 2010 beobachtet werden kann, 
gilt die Ablehnung des geltenden verfas­
sungsrechtlich organisierten Staates, d.h. 
der Republik Österreich. Beispielhaft 
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2. STAATSVERWEIGERUNG: 
EINE ERNSTHAFTE GEFÄHR­
DUNG FÜR DEN RECHTSSTAAT?

2.1 Ad Typus „Reichsbürgerin und 
Reichsbürger“
Die Anhängerinnen und A nhänger 
staatsfeindlicher bzw. antidemokratischer 
Bewegungen werden auch für den öster­
reichischen Staat und für die innere Si­
cherheit zunehmend zum Problem. In­
nerhalb der anarchistischen Aktivitäten 
der Reichsbürgerinnen und Reichsbürger 
zeigen sich sowohl rechtsextreme als auch 
antisemitische und islamfeindliche Argu­
mentationen bei gleichzeitiger Delegiti­
mierung der staatlichen Autorität. Eine 
solche Negation wird ferner zur Heraus­
forderung für die öffentliche Verwaltung, 
im Speziellen für die Polizei, da durch 
die Vertreterinnen und Vertreter der un­
terschiedlichen Gruppierungen staatliche 
Ausweise oder Kennzeichen der Republik 
Österreich prinzipiell im Kontext ihres 
Souveränitätsverständnisses abgelehnt 
werden. Aus behördlicher Sicht führen 
auch Geldeintreibungen immer häufiger 
zu exekutivdienstlichen, teils gewaltsamen 
Einsätzen, da Steuerzahlungen meist nicht 
geleistet werden. Dahingehend kann kon­
kretisiert werden, dass es sich bei Reichs­
bürgerinnen und Reichsbürgern häufig um 
Menschen handelt, die gescheiterte Exis­
tenzen oder eine persönliche Sinnsuche, 
aber auch prekäre finanzielle Situationen 
aufweisen (vgl. Keil 2017, 107). Die Suche 
nach zufriedenstellenden Antworten auf 
ihre Fragestellungen mündet meist in ein­
fachen Anschauungen reichsbürgerlicher 
Gemeinschaften, worin sie zumindest 
kurzfristig scheinbare Hilfe hinsichtlich 
ihrer irrationalen Überzeugungen erfahren.

Auch andere Problemfelder können sich 
für die Exekutive und die Strafverfolgungs­
behörden ergeben, wobei die Schwierig­
keit weitestgehend in der Inhomogenität 

kann in diesem Zusammenhang die Ver­
einigung „Staatenbund Österreich“, deren 
Präsidentin Monika U. im Jahr 2019 gemäß 
§ 242 StGB als Bestimmungstäterin straf­
rechtlich am Landesgericht Graz zu zwölf 
Jahren Haft verurteilt wurde, skizziert 
werden. Die sog. „Selbstverwalterinnen“ 
und „Selbstverwalter“, wie Reichsbürge­
rinnen und Reichsbürger terminologisch 
ebenso häufig umschrieben werden, ent­
werfen ein auf Verschwörungstheorien 
basierendes Konstrukt, um die Legitimität 
des demokratischen Verfassungsstaates 
in Frage zu stellen. Ein zentrales Charak­
teristikum der Reichsbürgerinnen- und 
Reichsbürgerbewegungen ist die Behaup­
tung, dass das Deutsche Reich weiterbe­
stehen würde und ein Ende der Besatzung 
nie stattgefunden hätte. Daher wäre die 
aktuelle Regierung entmachtet und würde 
hoheitlich widerrechtlich tätig sein. Die 
Gefahr, die durch die Reichsbürgerinnen 
und Reichsbürger ausgeht, wurde seitens 
des österreichischen Gesetzgebers mit­
unter erst ab dem Jahr 2016 substanziell 
erkannt. Die Legislative agierte im Spezi­
ellen mit der Schaffung des § 247a StGB 
(Staatsfeindliche Bewegung) im Rahmen 
der Strafgesetznovelle 2017, womit in wei­
terer Folge die Gründung, Betätigung, 
Teilnahme und Unterstützung hinsichtlich 
staatsablehnender Gruppierungen unter 
Strafe gestellt wurde. In den letzten Jah­
ren, insbesondere seit dem Ausbruch des 
pandemischen Geschehens (COVID-19) 
ab dem Jahr 2020, kann zusätzlich eine 
internationale Vernetzung der Reichsbür­
gerinnen und Reichsbürger beobachtet 
werden, die sich vorranging in sozialen 
Medien und digitalen Nachrichtendiensten 
etabliert.
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gelmäßigen persönlichen Treffen immer 
mehr in die Szenerie des Internets und 
der sozialen Medien. Die Verwendung 
von verschlüsselten Messenger-Diensten, 
wie etwa des Instant-Messaging-Dienstes 
„Telegram“, findet bei einem Großteil der 
Reichsbürgerinnen- und Reichsbürger­
gruppierungen Anwendung. Darin werden 
einerseits extremistische Inhalte geteilt 
und andererseits ideologisch verzerrte 
Interpretationen zum Weltgeschehen aus­
getauscht. Häufig werden innerhalb einer 
solchen Kommunikation eigens definierte 
extremistische bzw. radikale Abkürzun­
gen verwendet, um die Intention dahinter 
für Dritte nicht sofort erkennbar darzu­
stellen. Mittels der Textanalyse solcher 
Abkürzungen (ferner auch im Hinblick auf 
die Bild- und Tonforensik), die mit großen 
Datenmengen verbunden ist, eröffnen sich 
durch die gegenwärtige KI-Forschung 
neue und effizientere Perspektiven für da­
mit betraute Behörden. In der österreichi­
schen Forschungslandschaft wird neben 
dem Österreichischen Institut für Interna­
tionale Politik (OIIP) seitens des Austrian 
Institute of Technology (AIT) an solchen 
KI-basierten Technologien geforscht. Eine 
Eindämmung von spezifischen Unsicher­
heiten und die Verringerung der Destabi­
lisierung von demokratisch organisierten 
Gesellschaften wären mit solchen neuarti­
gen Prozessen durchaus möglich.

2.3 KI-Forschung des AIT und damit 
verbundene neue Präventions- und 
Verfolgungsmöglichkeiten1

Das AIT forscht seit einigen Jahren im 
Sektor der Detektion von Desinformatio­
nen. Dabei wird versucht, die KI als Instru­
mentarium zur Analyse und Überwachung 
nutzbar zu machen. Ein wesentliches Ziel 
der Forschung liegt darin, die Gefahren 
für Demokratien, bspw. im Rahmen der 
Beeinf lussung des Wählerinnen- und 
Wählerverhaltens, zu minimieren und sog. 

der Bewegungen verortet werden kann. 
Aufgrunddessen, dass die Reichsbürge­
rinnen- und Reichsbürgergruppierungen 
keine einheitliche Organisation darstellen 
(der sog. „Staatenbund Österreich“ stellt 
hier eine Ausnahme dar), sondern de­
zentralisiert in Erscheinung treten, besit­
zen ihre Anhängerinnen und Anhänger 
auch unterschiedliche Motivationen bzw. 
Überzeugungen (z.B. sind diese eng mit 
esoterischen Merkmalen verknüpft). Ihre 
verschwörungstheoretischen Ideologien 
variieren demnach recht stark, selbst wenn 
abstruse rechtliche und pseudolegale Ein­
ordnungen und Interpretationen bei allen 
Bewegungen mit staatsverweigernden 
Elementen attestiert werden können.

2.2 Die Nutzung von KI und Digitali­
sierung durch Reichsbürgerinnen und 
Reichsbürger
Die unter Pkt. 2.1 hervorgehobenen 
Schwierigkeiten für die Exekutive sind den 
Behörden nicht neu, im Gegenteil: In den 
letzten Jahren wurden zahlreiche Verfah­
ren eröffnet, die sich der strafrechtlichen 
Dimension des Handelns der Reichsbürge­
rinnen und Reichsbürger (bspw. Urkunden­
fälschung), gemäß der Regelung für Offi­
zialdelikte, widmeten. Neu ist hingegen 
die Auslagerung von reichsbürgerlichen 
Theorien im Rahmen technischer Mög­
lichkeiten und ihre konsequente rechtliche 
und behördliche Verfolgung. Diese weit­
aus größeren Herausforderungen stellen 
mitunter auch für demokratisch ausgerich­
tete Staaten Gefahren dar, die nur schwer 
abschätzbar sind, zumal die Formen und 
Möglichkeiten der digitalen Verbreitung 
stark variieren. Aktuell kann vernommen 
werden, dass Staatsverweigerinnen und 
Staatsverweigerer in wesentlichen Berei­
chen auf Optionen von KI zurückgreifen. 
Die Sphäre des kommunikativ-reichsbür­
gerlichen Austausches verlagert sich somit 
vom klassischen Stammtisch und von re­
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2.4 Eine soziologische Annäherung: 
Fallstudien zur Rechtsstaatsnegation
Die Dringlichkeit, ein Bewusstsein für 
die Tatsache zu schaffen, dass es sich 
bei Staatsverweigerinnen und Staatsver­
weigerern um kein Konglomerat an poli­
tikverdrossenen Eigenbrötlerinnen und 
Eigenbrötlern, sondern um eine militante 
Subkultur an Staatsfeindinnen und Staats­
feinden handelt, von denen es sich einige 
zum Ziel gesetzt haben, die Grundfesten 
demokratischer Gesellschaften gewaltsam 
einzureißen, schlägt sich bereits in den 
Einleitungen der Abhandlungen einiger 
Verfassungsschützerinnen und Verfas­
sungsschützer sowie Juristinnen und Juris­
ten nieder. Innerhalb Deutschlands bspw. 
bekräftigen Hüllen und Homburg (vgl. 
Hüllen/Homburg 2017, 15) sowie Fuchs 
(vgl. Fuchs 2018, 24), dass das Gefahren­
potenzial der Reichsbürgerinnen- und 
Reichsbürgerbewegung, seit einer großan­
gelegten Razzia im bayrischen Georgens­
münd am 19. Oktober 2016, definitiv 
außer Streit steht. Nachdem die Exekutive 
das Haus des amtsbekannten Reichsbür­
gers Wolfgang Plan gestürmt hatte, tötete 
dieser einen Polizisten und verletzte drei 
weitere Beamtinnen und Beamte schwer. 
Als Begründung für sein Handeln gab der 
mittlerweile rechtskräftig wegen Mordes 
verurteilte Kampfsportlehrer, Jäger und 
Sportschütze sinngemäß zu verstehen, dass 
die Tötung beziehungsweise die Verletzung 
der Polizistinnen und Polizisten legitim ge­
wesen sei, da sich diese, mit dem Betreten 
seines Grundstücks, auf fremdes, unter 
Eigenverwaltung stehendes, Staatsgebiet 
begeben hätten (vgl. Beck aktuell 2019).

Neben Deutschland stellte sich auch im 
Nachbarland Österreich, spätestens mit 
dem Prozessstart gegen eine Staatsver­
weigerin am 15. Oktober 2018, seitens 
der Behörden eine zunehmende Sensibi­
lisierung für diese zum damaligen Zeit­
punkt – neue extremistische Bewegung – 

„Fake News“ innerhalb der digitalen Welt 
eruieren zu können. Ein solcher techni­
scher Mechanismus kann künftig auch für 
das Ausloten politischer und ideologischer 
Verzerrungen, die durch Reichsbürgerin­
nen und Reichsbürger innerhalb sozialer 
Medien verbreitet werden, verwendet wer­
den. Die Besonderheiten der KI liegen in 
der Auswertung großer Datenmengen 
mit der Option, Trends und Muster be­
reits frühzeitig zu erkennen, aber auch 
im Feld der Text- oder Verhaltensanalyse 
der Anhängerinnen und Anhänger. Bei ei­
ner solchen KI-Nutzung wäre es möglich, 
Reichsbürgerinnen und Reichsbürger be­
reits in einem frühen Stadium ihrer Ent­
wicklung gleichsam durch Behörden oder 
psychosoziale Betreuungen „abzufangen“, 
um einen etwaigen Radikalisierungspro­
zess zu stoppen. Im Rahmen einer solchen 
neuartigen Prävention, im engeren Sinne 
durch die KI-Analyse in sozialen Medien, 
wäre es in weiterer Folge möglich, extre­
mistische reichsbürgerliche Anschauun­
gen nicht nur zu reduzieren, sondern auch 
besser verstehen zu können. Dadurch kann 
der Verbreitung von Desinformationen auf 
effiziente Art und Weise begegnet werden. 
Ebenso könnte die KI für die Strafverfol­
gungsbehörden dabei Hilfestellung sein, 
bestimmte Verhaltensmuster (z.B. radi­
kale Postings wie etwa Bilder oder Texte) 
zu deuten und eigenständig in einem ers­
ten Schritt – bspw. grundlegend auf ihren 
strafrechtlichen Gehalt nach dem StGB – 
zu überprüfen, was bei den zuständigen 
Behörden eine zusätzliche Zeitersparnis 
im Kontext ihres hoheitlichen Agierens 
bewirken würde. Behördenmitarbeite­
rinnen und -mitarbeiter müssten jedoch 
zum Status quo dennoch eine zusätzliche 
(menschliche) Überprüfung der jeweiligen 
KI-Einschätzung vornehmen.
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beim Großteil der Staatenbündlerinnen 
und Staatenbündler jedoch nicht um Psy­
chotikerinnen und Psychotiker, sondern 
um Aufrührerinnen und Aufrührer han­
delt, scheint es sinnvoll, neben psycho­
logischen Erklärungsmodellen auch ein 
soziologisches Erklärungsmodell heran­
zuziehen, um die Hintergründe des Über­
gangsprozesses von Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürgern zu Reichsbürgerinnen und 
Reichsbürgern, respektive Staatenbündle­
rinnen und Staatenbündlern, und damit die 
von Keil (ebd., 55) beschriebene Formie­
rung einer „Gegen-Identität“ ein Stück weit 
rekonstruieren zu können. Keil (vgl. ders. 
2021, 264, 267) legt bereits den Grundstein 
für eine soziologische Annäherung, indem 
er auf anomische Tendenzen innerhalb ein­
zelner Gruppen von Staatsverweigerinnen 
und Staatsverweigerern hinweist.

Die der Devianz-Forschung zugrunde­
liegende Anomie-Theorie wurde erstmals 
im 19. Jahrhundert herangezogen, um die 
Beziehung zwischen gesellschaftlichem 
Wandel und einer empirischen Häufung an 
Suiziden zu untersuchen. Einer der Grün­
derväter der Soziologie, Emile Durkheim, 
führte die von ihm untersuchte Zunahme 
an Selbstmorden nicht auf individuel­
le, sondern auf gesellschaftliche Fakto­
ren zurück. Laut dem Soziologen werden 
soziale Umbrüche, egal, ob positiv oder 
negativ, als Störung des etablierten Sys­
tems „der kollektiven Ordnung“ empfun­
den, was zur Entfremdung der Individuen 
von den veränderten sozialen Strukturen 
führt (vgl. Durkheim 2022, 273, 278). 
Dass sich diese Entfremdung jedoch nicht 
zwangsläufig durch den anomischen Sui­
zid äußern muss, sondern stattdessen auch 
in der Ablehnung der Normen und Werte 
der Mehrheitsgesellschaft münden kann, 
wird in Mertons (vgl. Merton 1938) Er­
weiterung der Anomie-Theorie deutlich. 
Anhand seiner Differenzierung zwischen 
fünf verschiedenen Konformitätstypen  

ein. Mit der Gründung des „Staatenbundes 
Österreich“ durch eine mittlerweile we­
gen Hochverrats rechtskräftig verurteilte 
Energetikerin aus Bad Blumau wurde 
auch in Österreich das Potenzial einer 
umstürzlerischen und demokratiefeind­
lichen Ideologie freigelegt. Zwar wurde, 
im Gegensatz zu dem erschütternden Fall 
aus Deutschland, kein Kapitalverbrechen 
durch die Staatenbündlerin verübt. In An­
betracht der kontinuierlich zunehmenden 
verbalen Radikalisierung der „Präsidentin 
auf Lebenszeit“ und ihrer Anhängerinnen 
und Anhänger musste seitens des ehema­
ligen Bundesamts für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung (BVT) zu­
mindest in Betracht gezogen werden, dass 
der „Staatenbund Österreich“ unter seiner 
Frontfrau (Monika U.) in seinem „Regel­
werk“ sowohl die Nichtigkeit des Staates 
Österreich als auch die Nichtigkeit der 
Europäischen Union proklamiert und auch 
nicht davor zurückschreckt „die staatliche 
Ordnung in letzter Konsequenz […] mit 
der Anwendung von Gewalt zu beseitigen“ 
(BVT 2017, 65).

Betrachtet man das österreichische und 
das deutsche Fallbeispiel zweier mittler­
weile rechtskräftig verurteilter Staatsver­
weigerinnen und Staatsverweigerer, die 
die Bundesrepublik Deutschland bzw. 
die Bundesrepublik Österreich nicht als 
souveräne Staaten anerkennen und diese 
innerhalb ihres verschwörerischen bzw. 
nationalsozialistischen und esoterischen 
Diskursmixes als unternehmerische Zen­
tralen perfider Mächte stigmatisieren, 
Stichwort „Bundesrepublik Deutschland 
GmbH“ und „Firma Österreich“, fällt es 
nicht leicht, den Impuls zu unterdrücken, 
psychopathologische Ursachen für die 
Analyse von Staatsverweigerinnen und 
Staatsverweigerern heranzuziehen. Da 
es sich laut Keil (vgl. Keil 2017, 77) bei 
der Majorität der Reichsbürgerinnen und 
Reichsbürger und damit vermutlich auch 
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zeichneten sozialen Netzwerke, in denen 
sich Reichsbürgerinnen und Reichsbürger 
bevorzugt bewegen, zu durchdringen. Das 
AIT kann in der Entwicklung und Bereit­
stellung dieser Technologien jedenfalls 
einen wertvollen Beitrag leisten.

3. CONCLUSIO UND AUSBLICK
Wirksame legislative Maßnahmen zur 
Nutzung von KI im Sektor der digitalen 
Möglichkeiten der Staatsverweigerung 
fehlen zum aktuellen Zeitpunkt in Öster­
reich immer noch. Konkrete Umsetzungen 
sind gegenwärtig durch den Gesetzgeber 
auch nicht angedacht und bleiben großteils 
aus. Bereits aus generalpräventiven Grün­
den heraus wäre es jedoch von Priorität, 
sich frühzeitig mit der Verlagerung reichs­
bürgerlichen Agierens in den Bereich 
der sozialen Medien zu beschäftigen und 
diesbezügliche Regulierungen in Verbin­
dung mit der Eindämmung radikalisie­
render Prozesse zu implementieren. Eine 
gesetzliche Umsetzung kann nur dann 
erfolgen, wenn sowohl die Grundrechte 
des Individuums gewahrt bleiben als auch 
eine datenschutzrechtliche Konformität 
diesbezüglich vorliegt. Hierfür benötigt 
es Expertinnen und Experten aus den Be­
reichen Recht, Verwaltung, Soziologie und 
Informatik, die sich auf interdisziplinäre 
Art und Weise dieser Problemstellungen 
annehmen, da die Nutzung von KI im­
mer auch ethische Komponenten aufweist. 
Mit dem vorliegenden Beitrag wurde ein 
solcher erster Schritt aus multidisziplinä­
rer Sicht vorgenommen. Betreffend die 
Analyse der Ideologien der Reichsbürge­
rinnen und Reichsbürger liegt durch das 
AIT bereits ein Mechanismus vor, der 
durchaus zur praktischen Anwendung be­
stimmt ist. Es liegt somit wiederum an der 
Legislative, hier entscheidende Schritte 
zu veranlassen, um einerseits die Gefah­
ren für moderne Demokratien im Sin­
ne eines Vertrauensverlustes (Stichwort: 

(„I. Conformity, II. Innovation, III. Ri­
tualism, IV. Reatreatism, V. Rebellion“), 
argumentiert der Autor, dass die Aufrecht­
erhaltung sozialer Ordnung nur dadurch 
gegeben ist, wenn sich die Majorität der 
Gesellschaft der ersten Gruppe zuordnen 
lässt und sich damit der Akzeptanz „kul­
tureller Ziele“ und „legitimierter Mittel“ 
zur Erreichung dieser Ziele verschreibt 
(ebd., 676f).

Die Staatsverweigerinnen- und Staats­
verweigererbewegung, mit all ihren unter­
schiedlichen Ausdifferenzierungen, würde 
im Sinne Mertons (vgl. ebd.) Gruppe 5 und 
damit jener Gruppe zugeordnet werden, 
die eine Bedrohung für die gesellschaft­
liche Ordnung darstellt, da diese so­
wohl sozial akzeptable Ziele als auch die 
Mittel zur Erreichung dieser Ziele ablehnt 
und eine Parallelgesellschaft abseits der 
Mehrheitsgesellschaft bildet (vgl. ebd.). 
In Österreich wurde das Phänomen der 
Formierung antidemokratischer Staats­
verweigerinnen- und Staatsverweigerer­
gruppierungen, die Gründung des „Staa­
tenbundes Österreich“, ungefähr zeitgleich 
mit dem Beginn der Flüchtlingskrise im 
Jahr 2015 beobachtet. Mit dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie 2020 konnte eine 
neue Phase der Radikalisierung dieser 
antidemokratischen Bewegung beobachtet 
werden, deren Erstarken vor allem durch 
die Unterwanderung von Demonstratio­
nen gegen die COVID-Maßnahmen sicht­
bar wurde. Ob es sich bei diesen zeitlichen 
Überschneidungen, Auftreten von gesell­
schaftlichen Krisen und Formierung bzw. 
Erstarkung staatsfeindlicher Gruppierun­
gen, um Zufallsgeschehnisse oder eine 
sichtbar gewordene Manifestation eines 
anomischen Zustandes handelt, sollte 
weiter analysiert werden. Um dieses Phä­
nomen weiter zu erforschen, bedarf es je­
doch neuer ausgeklügelter Technologien, 
um die von Ginsburg (Ginsburg 2022, 
84) als „Echokammer aus Stahlbeton“ be­
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scheint u.a. aufgrund von unsystematisch 
gehaltenen Anlassgesetzgebungen und des 
essenziellen Ziels, nämlich der Sicherstel­
lung von Rechtssicherheit, als fragwürdig. 
Dieser Konklusion steht auch die in die­
sem Beitrag skizzierte soziologische An­
näherung unterstützend zur Seite, da ge­
sellschaftliche Strukturen immer auch auf 
ihre anomischen Tendenzen hin überprüft 
werden sollten.

Summa summarum kann hervorgehoben 
werden, dass KI in Zukunft für die öffent­
liche Verwaltung und für die Vollziehung 
von Gesetzen eine noch größere Rolle ein­
nehmen wird, als sie es bisher schon tut.

„Fake News“) und der zunehmenden Ra­
dikalisierung von Reichsbürgerinnen und 
Reichsbürgern zu verringern, andererseits 
eine Erleichterung für Behörden unter 
Einbeziehung der KI – speziell für das 
Ausloten extremistischen Gedankenguts – 
legislativ in die Wege zu leiten. Als pro­
blematisch kann klassifiziert werden, dass 
der österreichische Gesetzgeber dem Han­
deln der Reichsbürgerinnen und Reichs­
bürger ex post meist mit der Schaffung 
neuen Rechts entgegentritt, ohne jedoch 
primär die Substanz solcher Radikalisie­
rungsentwicklungen auf einer Metaebene 
zu hinterfragen. Letzteres Vorgehen er­

1 Ein Beitrag des Austrian Institute of Technolo­

gy (AIT) ist als Folgeartikel in der kommenden 

Ausgabe geplant.
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